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"GEDAECHTNUS- SCHRIFFT" DER KANZLEI LUZERN ZUHANDEN DER ABGEORD¬

NETEN VON SCHWYZ UND ZUG IN SACHEN MUENZ-
WESEN

EA VI 2, 527 - 529 a

"Dennen Herren Abgeordneten beyder Lobt . Ständen Sohweitz undt Zug khan bey

Ihrer relation an dero Herren und Oberen [ Landamniann und Landrat , bzw.

Ammann und Rat ] zue der gedeahtnus dienen:

Das m. g . h . und Oberen Schultheis Rhath und Hundert der Statt Lucem Jn threü-

wen behertzigen , wie die von der fünff lobt , alten Cath . Ohrten Jüngsthin [ zu

Luzern ] versambt gewesten Herren Ehrengesanten an die lobt . Statt Zürich , Bäm

Freyburg unnd Solothurn gethane Remonstration umb denen Schweitzer und Zuger

schillbigen deneyi ohnabgeruofften gang zue lassen , Eben sehr wenig gefruchtet;

Und das sye nit Minder behertzigen was für grosse und gefährliche Confusion

gebühren dörffe , wan man auch andere minderheltige hand Müntzen , wie die Zür¬

cher Schilling sein , absetzen und abruoffen solte ; hingegeJi wie hochnothwendig

Es seye , das wegeii des Müntzwäsens in lobl . Eydtgnoschafft Ein gemeines und



gewüsses abgeschlossen , imnd nit dem Einten gegen dem Anderen Jn disen Sachen

Ein ohnzueverlässiger Vortel gestattet werde , wie dan deshalber die Heüwliche

fünf föhrtische Abredt das mehrere entworffen und Jn sich hattet.

Deshalber Jhr Erkhlahrung dahingehet , das sye dene >i gedachten Schweitzer - und

Zuger Schillingen Jn Jhrem Land den gang unnd Wärth für welchen sye geschla¬

gen , ohnabgeruoffen gestatten wollen ; Jn dem Versechen das auff Einer gemein

Eydtgnösischen Etwan nechsten Zuesammenkhunfft umb das gemein und particolar

Müntzwäsen Ein gwüses abzuschtiessen sein , und nach welchem Mann dannethin

sich durchgehend zue richten haben werde.

Ebenso auch das under den fünff Lobl . alten Catholischen Ohrten zue seiner

Zeit sich zue underredeyi und nach Mitten zue trachten sein werde , wie man auf

Einer gemein Eydtgn . Tagleistung dem von gwüssen Ohrten hero Jntendierenden

Vorteil sich mit gesambten Krefften opponieren möge . Jndessen werde Zue Ver-

hüetung mehrer Verwirrung mit abruoffung auch anderer Ohrten Müntzen von sei¬

ten der fünff tobt . Ohrten Einzuehatten , hingegen der Nöthige Consens Einzue-

schickhen sein , damit Jn die gemeine Herrschafften der befetch Expediert , und

solches U. E . [Bürgermeister und Rat ] der Statt Zürich [ als Vorort ] bedeutet

werden möge , das Jn gedachten gemeinen Herrschaften dise mehrgenante Schweit¬

zer - und Zuger Schilling auch ohnabgesetzet gangbahr sein und pteiben sottent;

Altes Jn dem Versechen das man nach der uff der Jüngsten fünff öhrtischen

Tagleistung [ zu Luzern ] gethanen Siyiceration (Jedem ohrth gteichwohten sein

Recht ohnbenommen ) mit fehmerer prägung diserer Müntz Jnhatten werde . "
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